
73. Bestattung russisch-orthodoxer Christen

Im Zusammenhang mit der Bestattung russisch-orthodoxer Christen ist die 
Frage aufgetaucht, ob es mögiich sei, den Sarg bis zum Abschiuss der Be- 
gräbnisfeieriichkeit geöffnet zu iassen. Wesentiicher Bestandteii des ortho­
doxen Begräbnisritus ist die Verabschiedung mit einem Kuss. Daher sei es 
uneriässiich, dass der Sarg während der gesamten Begräbnisfeieriichkeiten 
geöffnet bieibt, bis er in die Erde herabgeiassen wird. Das Bayerische Staats­
ministerium des Innern hat hierzu mitgeteiit, dass es gegen einesoiche Praxis 
keine Bedenken erhebt, sofern nicht infektionshygienische Gesichtspunkte 
entgegenstehen. Bestimmungen in gemeindiichen Verordnungen, die vor­
schreiben, dass der Sarg während der gesamten Begräbnisfeieriichkeiten ge- 
schiossen sein müsse, sind nach Darsteiiung des Ministeriums zum Schutz 
der Gesundheit nicht erforderiich, sofern keine infektionshygienischen Be­
denken bestehen, und haben deshaib keine Grundiage in der Verordnungs­
ermächtigung nach Art. 17 Abs. 1 BayBestG. Entsprechende Bestimmungen 
in gemeindiichen Satzungen begegnen verfassungsrechtiichen Bedenken, 
insbesondere da sie eine Einschränkung der ungestörten Reiigionsausübung 
bedeuten können. Das Ministerium hat diejenigen Gemeinden, die soiche 
Regeiungen eriassen haben, bereits auffordern iassen, diese Bestimmungen 
zu prüfen und ggf. zu ändern.

Soiite im Zusammenhang mit der Bestattung russisch-orthodoxer Christen 
der Wunsch geäußert werden, den Sarg während der Begräbnisfeieriich­
keiten geöffnet zu iassen, kann daher auf die Ausführungen des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern Bezug genommen werden.

74. Carltas-Werkstätten-MItwIrkungsordnung für die Erzdiözese München 
und Freising - CWMO -

Der Hochwürdigste Herr Kardinai hat am 1. Aprii 2004 die Caritas-Werkstätten- 
Mitwirkungsordnung für die Erzdiözese München und Freising-CWMO-er­
iassen und angeordnet, dass die Ordnung zum 1. Mai 2004 in Kraft tritt. Der 
voiiständige Wortiaut wird den betreffenden Werkstätten zugesteiit. Weitere 
Interessenten können den Text beim Erzbischöfiichen Ordinariat anfordern.

75. Erweiterung der Zuständigkeit der Schlichtungsstelle für die Erz­
diözese München und Freising

Mit In-Kraft-Treten der Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung für die Erz­
diözese München und Freising - CWMO - vom 1. Aprii 2004 (vgi. S. 133) am 
1. Mai 2004 ist die gemäß § 40 MAVO eingerichtete Schiichtungssteiiefür die 
Erzdiözese München und Freising gemäß § 40 CWMO auch zuständig für 
Streitigkeiten nach der CWMO.
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